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1 Planung Ermittlung Ausgleichzuweisung SAFP Meldeportal 
 

Mit der Anpassung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 2025, Nr. 259, ausgegeben am 31. 

Oktober 2025, wurde das am 28. Oktober 2025 vom Bundestag beschlossene Gesetz über 

die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung (PflFAssG) 

verkündet. Somit werden neben den Pflegefachkräften und Pflegestudierenden nun auch 

Pflegefachassistenten im Webportal beplant. Für eine strukturierte Erfassung der geplanten 

Ausbildungsverhältnisse findet die Erfassung in insgesamt drei voneinander getrennten 

Meldungen statt. 

Für alle unten abgebildeten Meldungen, bei denen die Checkbox auf „ja“ gestellt ist, wird eine 

offene Planungsmeldung erzeugt. In jeder dieser Meldungen geben Sie die individuelle 

Planung der jeweiligen Planungsgruppe an. Ist keine Ausbildungstätigkeit geplant, muss die 

Checkbox auf „Nein“ gestellt werden. Der SAFP erfasst für jede dieser Planungsgruppen keine 

Ausbildungstätigkeit für das zu planende Ausbildungsjahr. Es erfolgt keine Berücksichtigung 

eines Ausbildungsbudgets für das festzusetzende Finanzierungsjahr. 

Beispiel folgende Abbildung:  

Für das Finanzierungsjahr 2027 wird anhand Ihrer Eingaben ein Ausbildungsbudget für 

Pflegefachkräfte eingeplant. Für Pflegefachassistenten und Pflegestudierende in diesem 

Beispiel nicht. 
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1.1 Planung Pflegefachkräfte 

 

Nach Auswahl der oben gezeigten Meldung öffnet sich diese. Anschließend sind folgende 

Angaben zu leisten: 

- Auswahl Tarifvertrag bzw. kein Tarifvertrag 

- Ausbildungsvergütung Pflegefachkraft 

- Ausbildungsvergütung Arbeitgeberbruttobetrag 

 

Für die Berechnung der durchschnittlichen Arbeitgeberbruttopersonalkosten einer 

examinierten Pflegefachkraft in Ihrer Einrichtung finden Sie eine Berechnungshilfe unter 

„Anleitungen“ im Webportal.  

 

Planen Sie neue Ausbildungsverhältnisse für das kommende Finanzierungsjahr, ist im 

Folgenden lediglich die Anzahl zu den verschiedenen Ausbildungsbeginnen einzutragen. 

Planen Sie keine neuen Ausbildungsverhältnisse, klicken Sie die Checkbox und die 

Planungszeilen 01.03. / 01.09. werden ausgeblendet. 
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Nach Überprüfung Ihrer Angaben kann die Meldung versendet und an den SAFP übermittelt 

werden. 
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1.2 Planung Pflegefachassistenzkräfte 

 

Für die Planung der Pflegefachassistenzkräfte sind folgende Angaben einzutragen:  

- Auswahl Tarifvertrag bzw. kein Tarifvertrag 

- Ausbildungsvergütung Pflegefachassistent (Planen Sie nur ein Gehalt, tragen Sie 

dies bitte in beide Felder ein) 

 

Basierend auf den oben genannten Gehältern tragen Sie den voraussichtlichen 

Arbeitgeberbruttobetrag ein: 

 

Anschließend geben Sie die geplanten voraussichtlichen Ausbildungsverhältnisse für das 

kommende Finanzierungsjahr ein. 

 

Nach Prüfung Ihrer Angaben übermitteln Sie Ihre Angaben durch „Versenden“ per Meldung 

an den SAFP 
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1.3 Planung Pflegestudierende 

 

Für die Planung der Pflegestudierenden sind folgende Angaben einzutragen: 

- Auswahl Tarifvertrag bzw. kein Tarifvertrag 

- Jährliche Studienvergütung für drei Jahre 

 

Basierend auf den eingetragenen Studienvergütungen sind die Arbeitgeberbruttobeträge pro 

Studierenden einzutragen: 

 

Anschließend tragen Sie die geplanten Ausbildungsverhältnisse für den jeweiligen 

Ausbildungsbeginn ein. 

 

Nach abschließender Prüfung Ihrer Eingaben kann die Meldung durch „Versenden“ an den 

SAFP übermittelt werden. 

 


